
STADT 
GEILENKIRCHEN 

       

DIE BÜRGERMEISTERIN 
 

 

 

Stadtverwaltung  Postfach 12 69  52502 Geilenkirchen   
 

Antrag auf Kindertagespflege gem. § 23 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)  
(sofern für mehr als ein Kind Kindertagespflege beantragt wird, ist für jedes Kind ein Antrag auszufüllen!) 

 
 

Antragsteller/in  
 

 Mutter  
 

 Vater  
 

 Pflegeperson/Vormund   
 
 

1. Angaben zum Kind, für das Tagespflege beantragt wird: 
 

Name:  
 

 

Vorname:  
 

 

Geb.-Datum:  
 

 

Straße, Haus-Nr.:  
 

 

PLZ, Ort:  
 

 

 
 

1.1 Bestehen Krankheiten oder Entwicklungsverzögerungen beim Kind? Falls ja, stellen Sie 
diese bitte kurz dar:  
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 

1.2 Sind Haustiere im Haushalt der Tagespflegeperson problematisch? 
 

 nein 
 

 ja, weil________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 



2. Angaben zu Eltern des Kindes, für das Kindertagespflege beantragt wird: 
 
 

 
 

Kindesmutter Kindesvater 

Nachname 
 

  

Vorname  
 

  

Geburtsdatum  
 

  

Familienstand  
 

  

Anschrift  
 
 

  

Telefon  
 

  

Mobil  
 

  

E-Mail  
 

  

 

Vorrangig in der 
Familie gesprochene 
Sprache 
 

  

 
 
Sorgeberechtigt ist:  
 

 Mutter  
 

 Vater  
 

 sonstige Person:  Name:  __________________________  
 

Bei alleinigem Sorgerecht bitte entsprechenden Nachweis (Amtsgericht/Jugendamt) 
beifügen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Familienkonstellation 

 

3.1 Geschwister 

 

Name, Vorname Geb.-Dat. Wohnort Kindergarten, 
Schule, Ausbildung  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

3.2 In unserer Familiengemeinschaft leben außerdem noch:  

 

Name, Vorname Geb.-Dat Verwandtschaftsverhältnis/ 
Lebenspartner/in 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

 

 

4. Warum ist die Kindertagespflege erforderlich?  

(Nur auszufüllen, wenn Ihr Kind noch nicht das erste Lebensjahr vollendet hat, sonst bei 

Punkt 5 weitermachen) 

 

4.1      Kindesmutter:  

 

 Berufstätigkeit   
 

 Berufsausbildung  
 

 Schulausbildung  
 

 Studium  



 

 Teilnahme an einer Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit  
 

 sonstige Gründe: _______________________________________________________  

 

Bitte eine entsprechende Bescheinigung sowie Stundennachweiß beifügen.  

 

4.2 Kindesvater:  

 

 Berufstätigkeit   
 

 Berufsausbildung  
 

 Schulausbildung  
 

 Studium  
 

 Teilnahme an einer Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit  
 

 sonstige Gründe: _______________________________________________________  

 

Bitte eine entsprechende Bescheinigung sowie Stundennachweiß beifügen. 

 

5. Betreuungsbedarf 

 

5.1 Besteht für das Kind ein weiteres Betreuungsarrangement?  

 

 Kindertageseinrichtung  
 

 Schule  

  

5.2 Zu welchen Zeiten ist Kindertagespflege erforderlich?  

 

 Kindertagespflege 
erforderlich ab: 

Kindertagespflege 
erforderlich bis: 

Montag  Uhr  Uhr 
 

Dienstag  
 

Uhr Uhr 

Mittwoch  
 

Uhr Uhr 

Donnerstag  
 

Uhr Uhr 

Freitag  
 

Uhr Uhr 

Samstag  
 

Uhr Uhr 

Sonntag  
 

Uhr  Uhr 



Gewünschter Beginn der Tagespflege: ____________________________________________  

 

Wird das Kind zur Tagesmutter gebracht? _________________________________________  

 

Wo muss das Kind von der Tagesmutter abgeholt werden? ___________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

6. Elternbeitrag 

Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von Kindern in Tagespflege werden 

nach § 90 Abs. 1 SGB VIII Elternbeiträge erhoben. Näheres regelt die Satzung über die 

„Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in 

Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege“.  

Danach haben die Eltern entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich 

öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Kosten der Tagespflege zu entrichten.  

Die Beitragspflicht beginnt und endet mit dem Monat, in dem auch die Tagespflege beginnt 

bzw. endet. Der Elternbeitrag ergibt sich aus dem Alter Ihres Kindes, dem Betreuungsumfang 

und aus Ihrem Einkommen.   

Gemäß der Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes für Ihr Kind in Kindertagespflege sind Sie 

verpflichtet Ihr Einkommen dem Jugendamt darzulegen. Gemessen an Ihrem 

Jahreseinkommen, dem Alter des Kindes und dem Betreuungsumfang stuft Sie das Jugendamt 

in den entsprechenden Elternbeitragssatz ein. 

In der Anlage erhalten Sie zu Ihrer Information eine Ausfertigung der Elternbeitragssatzung 

und der Elternbeitragstabelle.  

 

 

7. Erklärung 

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben versichere ich hiermit. Alle Änderungen im 

persönlichen und beruflichen Bereich insbesondere bezüglich des Betreuungsumfanges und 

des Einkommens werde ich dem Jugendamt unverzüglich mitteilen.  

Mir ist bekannt, dass das Jugendamt zur Durchführung der Tagespflege Sozialdaten erheben 

und auswerten muss. Damit bin ich einverstanden. Sozialdaten dürfen vom Jugendamt und 

anderen Leistungsträgern nicht unbefugt offenbart werden. 

 

 

_________________________________________________   

Ort, Datum Unterschrift des Personensorgeberechtigten  

 

 

________________________________________________  

Ort, Datum Unterschrift des Personensorgeberechtigten 


